
Beschluss des Rates der Stadt Köln (54. Sitzung vom 18. Dezember 2003):

Leitbild Köln 2020

1. Der Rat begrüßt das im breiten gesellschaftlichen Konsens formulierte Leitbild Köln 2020.
Der Rat wird seine Entscheidungen an dem hier gefundenen Grundkonsens für die Zu-
kunft der Stadt orientieren. Der Rat erwartet, dass alle an der Erarbeitung Beteiligten -
Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Kammern, Verbände, Hochschulen, Unternehmen
und Initiativen - ihr Handeln und ihre Entscheidungen ebenso am Leitbild Köln 2020 aus-
richten und aktiv daran mitwirken, die Ziele durch gemeinsame Anstrengungen zu errei-
chen.

2. Der Rat verpflichtet die Verwaltung, die im Leitbild vereinbarten Zielvorstellungen aktiv zu
verfolgen, und beauftragt sie, den Text des Leitbilds daraufhin zu überprüfen, welche
Zielaussagen durch Beschlüsse städtischer Gremien bzw. durch aktive Maßnahmen der
Dezernate, Ämter und Dienststellen umgesetzt werden können.

3. Der Rat beschließt die Weiterführung des Leitbildprozesses, der von der Stadtverwaltung
unter Führung des Oberbürgermeisters koordiniert und gesteuert wird. Hierzu sind ge-
eignete Strukturen aufzubauen, welche die Zielerreichung durch ein fortlaufendes Cont-
rolling nachprüfbar machen. Zur Begleitung des Leitbildprozesses wird eine Koordinie-
rungsgruppe eingerichtet, die sich aus den GruppensprecherInnen, den Fraktionsvertre-
terInnen und den VertreterInnen der relevanten gesellschaftlichen Gruppen zusammen-
setzt (analog dem bisherigen Koordinierungsrat).


